
Beitragsordnung Next-MG e.V.

1. Die Beitragsordnung regelt alle Einzelheiten über die Pflichten der Mitglieder zur Entrichtung von Beiträgen 
an den Verein. Sie ist Bestandteil der Satzung und der Beitrittserklärung und kann nur noch der 
Mitgliederversammlung geändert werden.

2. Der Mitgliedsbeitrag wird von der Mitgliederversammlung beschlossen, die festgesetzten Beiträge treten 
zum 1. Januar 2026 in Kraft.

3. Die aufgeführten Jahresbeiträge sind innerhalb von zwei Wochen nach Zugang der Beitragsrechnung 
gebührenfrei zu entrichten. Das Mitglied erhält hierzu eine Rechnung.

Der Jahresbeitrag für das Geschäftsjahr des Eintritts und des Ausscheidens ist in voller Höhe zu entrichten.

Ordentliche Mitglieder (jeweils mit einer Stimme in der Mitgliederversammlung)

(A) Unternehmensmitgliedschaften 

 Gold-Stufe: 1.100 € (verbunden mit fünf Gästeplätzen auf Veranstaltungen)

 Silber-Stufe: 550 € (verbunden mit drei Gästeplätzen auf Veranstaltungen)

 Bronze-Stufe: 275 € (verbunden mit einem Gästeplatz auf Veranstaltungen)

(B) Start-Up- & Gemeinnützige Organisationen-Mitgliedschaft

 Mitgliedschaft: 125 € (verbunden mit einem Gästeplatz auf Veranstaltungen)

Der s.g. „Start-Up“-Status gilt bis zu drei Jahren nach Gründung der Unternehmung mit entsprechendem Nachweis der 
Gründung (bei der Anmeldung vorzulegen). Bei fehlendem Nachweis oder ab dem vierten Jahr der Unternehmung wird die 
Mitgliedschaft automatisch auf eine Bronze-Stufe der Unternehmensmitgliedschaft umgestellt.

(C) Einzelpersonenmitgliedschaft (darunter auch Mentoren)

 Mitgliedschaft: 55 €

(D) Fördernde Mitglieder - nicht stimmberechtigt

Besonders förderungswürdige Personen und Organisationen können auf Antrag und einstimmigen 
Beschluss des Vorstands von der Beitragszahlung befreit werden.

Allgemeine Hinweise

 Veränderungen der persönlichen Angaben sind dem Verein unverzüglich mitzuteilen.

 Die Mitgliederverwaltung erfolgt durch eine digitale Speicherung und Verwaltung der Mitgliedsdaten.

 Die personenbezogenen Daten der Mitglieder werden nach der DSGVO gespeichert.

Mönchengladbach, den 10.09.2025

Vorstand


